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Kurzfassung des Modulkataloges wird zusätzlich angeboten. 3Der Modulkatalog legt weiterhin 
Einschränkungen der Veranstaltungswahl in den Wahlmodulgruppen fest. 4Der Modulkatalog 
wird vom Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften verabschiedet; er kann jeweils 
frühestens nach Ablauf von zwei Semestern geändert werden; für Sommer- und Wintersemes-
ter können getrennte Modulkataloge vorgehalten werden. 5Die Bekanntmachung des Modul-
katalogs erfolgt spätestens eine Woche vor Semesterbeginn auf der Internetseite der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften.  

(7) 1Interdisziplinäre Seminare sind Module, die zeigen sollen, dass der oder die Studierende in der 
Lage ist, ein eng abgegrenztes Gebiet aus dem Fachgebiet seines oder ihres Studienganges 
innerhalb einer vorgegebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die 
Ergebnisse verständlich zu präsentieren. 2Sie erstrecken sich thematisch über mindestens zwei 
der Teilgebiete Business, Economics und Psychology und tragen somit zur interdisziplinären 
Ausbildung der Studierenden bei. 

§ 9 
Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation und Durchführung der Prüfungen, die Bestellung der Prüfer oder Prüfe-
rinnen sowie die Entscheidung in Prüfungssachen wird ein Prüfungsausschuss eingesetzt. 2Der 
Prüfungsausschuss ist identisch mit dem Prüfungsausschuss für die Bachelorstudiengänge Be-
triebswirtschaftslehre (B.Sc.) und Volkswirtschaftslehre (B.Sc.). 3Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses werden vom Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bestellt. 4Zu Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses können nur Professoren oder Professorinnen der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BayHIG bestellt werden. 
5Der Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Psychologie (B.Sc.) steht dem Prüfungs-
ausschuss beratend zur Verfügung. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss benennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende 
und eine Stellvertretung. 2Der oder die Vorsitzende, im Verhinderungsfall die Stellvertretung, 
vertritt den Prüfungsausschuss gerichtlich und außergerichtlich. 3Er oder sie führt die laufenden 
organisatorischen Geschäfte und beruft die Sitzungen des Prüfungsausschusses ein. 4Der Prü-
fungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 5Der Prüfungsausschuss kann seine 
Befugnisse hinsichtlich der Regelaufgaben gemäß Abs. 1 (Hilfsmittelbekanntmachungen, Bear-
beitung von prüfungsrechtlichen Anträgen wie Fristverlängerungen, Prüfungsrücktritte generell 
oder in einzelnen Fällen) auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende übertragen. 6Der oder die 
Vorsitzende ist zudem befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare Entscheidun-
gen und Maßnahmen allein zu treffen; davon unterrichtet er oder sie den Prüfungsausschuss 
unverzüglich. 7Der Prüfungsausschuss kann über Satz 5 hinaus dem oder der Vorsitzenden, der 
Stellvertretung oder dem Prüfungssekretariat Wirtschaftswissenschaften die Erledigung weite-
rer Aufgaben übertragen. 8Die Aufgabenübertragungen sind jederzeit widerruflich. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder unter Einhaltung einer 
mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen sind und die Mehrheit anwesend und stimmbe-
rechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. 2Stimm-
enthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig. 3Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 4Über die Sitzung ist 
ein Protokoll zu führen, welches Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Perso-
nen, die behandelten Gegenstände sowie Anträge, Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis 
enthalten muss. 5Alternativ zu Satz 1 kommt in geeigneten Fällen eine Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren, auch in elektronischer Form, in Betracht. 

(4) Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Prüfungsordnung erforderlichen Bescheide 
schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 
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(5) 1Das Prüfungssekretariat Wirtschaftswissenschaften unterstützt den Prüfungsausschuss bei der 
Organisation und Durchführung der Prüfungen. 2Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist 
das Prüfungssekretariat Wirtschaftswissenschaften. 

(6) Alle Anträge an den Prüfungsausschuss sind, soweit diese Prüfungs- und Studienordnung nichts 
anderes bestimmt, unverzüglich schriftlich mit den erforderlichen Nachweisen beim Prüfungs-
sekretariat Wirtschaftswissenschaften einzureichen.  

§ 10 
Prüfende und Beisitzende 

(1) 1Zu Prüfern und Prüferinnen können alle nach dem BayHIG sowie nach der Hochschulprüferver-
ordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Hochschulprüfun-
gen Befugte bestellt werden. 2Als Beisitzer und Beisitzerinnen können alle Mitglieder der Uni-
versität Regensburg herangezogen werden, die einen entsprechenden oder vergleichbaren wis-
senschaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen haben. 3Die Beisitzer oder die Beisitze-
rinnen selbst prüfen nicht. 

(2) 1Zu Prüfern und Prüferinnen für Bachelorarbeiten können nach Maßgabe der HSchPrüferV Pro-
fessoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, Pri-
vatdozenten und Privatdozentinnen und außerplanmäßige Professoren und Professorinnen ge-
mäß Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Alt 1, 2 und 4, Satz 3 Alt. 1 bis 3 BayHIG / Art. 85 Abs. 1 BayHIG der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg bestellt werden, die in die 
Lehre des jeweiligen Studiengangs einbezogen sind. 2Die Bachelorarbeit darf in einer Einrich-
tung außerhalb der Universität Regensburg durchgeführt werden, wenn sie von einem Prüfer 
oder einer Prüferin, der oder die der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Re-
gensburg angehört, betreut wird. 

(3) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Mitglied aus der Universität Regensburg aus, so kann der 
Prüfungsausschuss auf dessen Antrag hin beschließen, dass er oder sie noch eine angemessene 
Zeit als Prüfender oder Prüfende tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung bis zu 
zwei Jahre erhalten bleiben. 3Für Professoren oder Professorinnen im Ruhestand kann ein län-
gerer Zeitraum vorgesehen werden. 

(4) Ein kurzfristig vor Beginn der Prüfung aus zwingenden Gründen notwendig werdender Wechsel 
des Prüfers oder der Prüferin ist zulässig.   

§ 11 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer Prü-
fungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 51 Abs. 2 BayHIG. 

(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüfer oder Prüferinnen, der Prüfungs-
beisitzer oder Prüfungsbeisitzerinnen und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten befasster Per-
sonen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 26 Abs. 2 BayHIG. 
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Antrag gestellt, so wird vom Prüfungssekretariat Wirtschaftswissenschaften das Zeugnis auto-
matisch erstellt und in der Akte abgelegt. 7Dies erfolgt nach Ende des Folgesemesters, ausge-
hend von dem Semester, in dem die letzte erforderliche Prüfungsleistung erbracht wurde. 

(2) 1Zusätzlich zum Zeugnis werden dem oder der Studierenden die Bachelorurkunde sowie eine 
englischsprachige Übersetzung mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 2 Abs. 2 beurkundet. 3Mit Aushändigung der Urkunde 
erhält der oder die Studierende die Befugnis, den akademischen Grad zu führen. 

(3) 1Das Zeugnis wird von dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, die 
Bachelorurkunde von dem Dekan oder der Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
unterzeichnet. 2Beide Dokumente werden mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

(4) 1Zusätzlich zum Zeugnis wird auf Antrag eine ECTS-Einstufungstabelle ausgegeben. 2Diese Ta-
belle gibt für jede Stufe der Prüfungsgesamtnote nach § 24 Abs. 3 an, welcher Anteil der Ab-
solventen und Absolventinnen des Studiengangs im Vergleichszeitraum ihr Studium mit dieser 
Note abgeschlossen hat. 3Als Vergleichsgruppe werden die Abschlüsse des Studiengangs aus 
den vorangegangenen acht Semestern, jedoch mindestens 30 Abschlüsse herangezogen. 4Für 
die Zuordnung zum jeweiligen Semester ist das Datum der letzten Leistung maßgeblich. 5Ist die 
Mindestanzahl an Abschlüssen nicht erreicht, wird die Vergleichsgruppe sukzessive um ein Se-
mester erweitert, bis dies der Fall ist. 6Für Abschlüsse vor Erreichen der Mindestanzahl von Ab-
schlüssen wird auf Antrag im Nachgang eine ECTS-Einstufungstabelle ausgestellt, sobald am 
Ende eines Semesters die Mindestanzahl an Abschlüssen erreicht ist. 7Hierfür wird auch das 
Semester in die Vergleichsgruppe einbezogen, in dem der Abschluss erworben wurde. 8Die 
Größe der jeweiligen Vergleichsgruppe und der zu ihrer Bildung herangezogene Zeitraum sind 
auszuweisen. 

§ 30 
Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
oder die Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
2Hat der oder die Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über 
die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(2) Hat der oder die Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(3) 1Vor einer Entscheidung gemäß Abs. 2 ist dem oder der Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich 
zu äußern. 2Belastende Entscheidungen sind schriftlich zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Eine 
Entscheidung nach Abs. 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeug-
nisses ausgeschlossen. 
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§ 31 
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) 1Nach Bekanntgabe eines Prüfungsergebnisses wird dem oder der Studierenden auf Antrag 
einmalig Einsicht in seine oder ihre schriftlichen Klausuren gewährt. 2Der Antrag erfolgt bei 
Erscheinen zum jeweiligen Klausureinsichtstermin. 3Ort und Zeit der Einsichtnahme wird je nach 
Modul bzw. Modulgruppe entweder durch das Prüfungssekretariat Wirtschaftswissenschaften 
oder das verantwortliche Institut bzw. den verantwortlichen Prüfer oder die verantwortliche 
Prüferin bestimmt. 4Der Termin und der Ort wird mindestens zwei Wochen vor der Einsicht-
nahme durch die jeweils Verantwortlichen bekannt gegeben.  

 
(2) 1Ein solcher Antrag kann nach dem Klausureinsichtstermin zum jeweiligen Modul nicht mehr 

gestellt werden. 2War der oder die Studierende ohne eigenes Verschulden verhindert, diese 
Frist einzuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz entsprechend.   

 
(3) 1Die Einsichtnahme in korrigierte Haus-, Seminar- und Bachelorarbeiten und gegebenenfalls 

Gutachten erfolgt bei dem Prüfer oder der Prüferin auf Antrag des oder der Studierenden. 2Der 
Antrag ist innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei dem Prü-
fer oder der Prüferin zu stellen.  
 

§ 32 
Entzug des Grades 

Die Entziehung des Abschlussgrades richtet sich nach Art. 101 BayHIG. 
 

III. Schlussvorschriften 

§ 33 
In-Kraft-Treten 

1Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die ihr 
Bachelorstudium in den in § 1 Satz 1 genannten Bachelorstudiengang ab dem Wintersemester 
2024/25 aufnehmen. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom 31. Januar 2024 
und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Regensburg vom 6. Juni 2024. 
 
Regensburg, den 6. Juni 2024 
Universität Regensburg 
Der Präsident 
 
 
 
 
Prof. Dr. Udo Hebel 
 
 



 

 
 

24 

Diese Satzung wurde am 6. Juni 2024 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
6. Juni 2024 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 6. Juni 2024.  
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Derartige Qualifikationen können nur dann im Studium entwickelt werden, wenn die Studierenden 
bereits über besondere individuell vorauszusetzende einschlägige Vorfertigkeiten verfügen. 
Deshalb sind neben der Hochschulzugangsberechtigung die folgenden studiengangspezifischen 
Kompetenzen unerlässlich und bilden eine wichtige Grundvoraussetzung: 
 

1. überdurchschnittliche mathematische Kompetenzen, insbesondere die Fähigkeit zum abs-
trakten und logischen Denken, zum Verständnis statistischer Zusammenhänge und zur For-
malisierung von Lösungsansätzen 

2. ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der Sozialwissenschaften, insbesondere der Wirt-
schaftswissenschaften und der Psychologie 

3. die Fähigkeit,  
o sich interdisziplinäre Fragestellungen aus dem Bereich Wirtschaft und Gesellschaft 

zu erschließen,  
o zu deren Lösung die jeweiligen wirtschaftspsychologischen Kernprobleme zu identifi-

zieren,  
o die in 1. und 2. genannten Kompetenzen zur Erarbeitung einer Lösung einzusetzen  
o und die entwickelte Lösung wieder in das jeweilige Anwendungsgebiet zurückzu-

transferieren.  
4. aufgrund der Zweisprachigkeit des Studiengangs ein hohes Verständnis der deutschen und 

englischen Sprache sowie in beiden eine klare und präzise Ausdrucksfähigkeit. 
 
Diese besonderen qualitativen Anforderungen werden nicht allein durch die Gesamtnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung belegt. Stattdessen muss eine besondere Gewichtung der Leistungen der 
einschlägigen Schulfächer vorgenommen werden. Schwächere Leistungen in Mathematik, Deutsch, 
Englisch und Sozialwissenschaften sind in der Regel ein aussagekräftiger Indikator für die Nichteig-
nung. Sie lassen sich nicht durch gute Leistungen in anderen Fächern ausgleichen und müssen daher 
speziell gewichtet werden. 
Aussagen darüber, ob die für das Studium in Business, Economics & Psychology unerlässlichen Kom-
petenzen zur Lösung interdisziplinärer Fragestellungen im erforderlichen Maße vorliegen, lassen sich 
aus der HZB nicht mit hinreichender Sicherheit ableiten. Ebenso können allein auf Grundlage der 
HZB keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer eigenständigen, kommunikativen und verant-
wortungsbewussten Arbeitsweise gezogen werden. 
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ANLAGE 2 ZU § 4:  
EIGNUNGSFESTSTELLUNGSVERFAHREN 

Diese Anlage regelt das Verfahren zur Feststellung der Eignung für den Studiengang Business, Eco-
nomics & Psychology nach § 4 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 der Prüfungs- und Studienordnung. 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Zweck der Feststellung 
§ 2 Verfahren 
§ 3 Kommission zum Eignungsfeststellungsverfahren 
§ 4 Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens 
§ 5 Durchführung: Erste Stufe 
§ 6 Durchführung: Zweite Stufe 
§ 7 Bescheide 
§ 8 Dokumentation 
§ 9 Wiederholung 
§ 10 Umrechnungsformeln 
 

§ 1 
Zweck der Feststellung 

1Zweck des Verfahrens ist es festzustellen, ob neben der mit dem Erwerb der Hochschulreife nach-
gewiesenen Qualifikation die Eignung für die besonderen qualitativen Anforderungen des Bachelor-
studiengangs Business, Economics & Psychology vorhanden ist und somit ein erfolgreicher Studien-
verlauf zu erwarten ist. 2Das Eignungsfeststellungsverfahren ist sowohl bei Bewerbungen für die 
Aufnahme des Studiengangs im ersten Semester sowie auch für die Aufnahme in höhere Fachse-
mester durchzuführen. 3Für den Studiengang Business, Economics & Psychology müssen über die 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) hinaus folgende studiengangsspezifische Kompetenzen (Eig-
nungsvoraussetzungen) erfüllt sein: 

1. überdurchschnittliche mathematische Kompetenzen, insbesondere die Fähigkeit zum abs-
trakten und logischen Denken, zum Verständnis statistischer Zusammenhänge und zur For-
malisierung von Lösungsansätzen 

2. ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der Sozialwissenschaften, insbesondere der Wirt-
schaftswissenschaften und der Psychologie 

3. die Fähigkeit,  
o sich interdisziplinäre Fragestellungen aus dem Bereich Wirtschaft und Gesellschaft 

zu erschließen,  
o zu deren Lösung die jeweiligen wirtschaftspsychologischen Kernprobleme zu identifi-

zieren,  
o die in 1. und 2. genannten Kompetenzen zur Erarbeitung einer Lösung einzusetzen  
o und die entwickelte Lösung wieder in das jeweilige Anwendungsgebiet zurückzu-

transferieren.  
4. aufgrund der Zweisprachigkeit des Studiengangs ein hohes Verständnis der deutschen und 

englischen Sprache sowie in beiden eine klare und präzise Ausdrucksfähigkeit. 
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§ 2 
Verfahren 

(1) Das Verfahren zur Feststellung der Eignung wird halbjährlich einmal im Sommersemester für 
das nachfolgende Wintersemester und im Wintersemester, jedoch nur für Bewerbungen für 
höhere Fachsemester, für das nachfolgende Sommersemester durchgeführt. 

(2) Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren für das jeweils nachfolgende 
Wintersemester (1. Fachsemester) sind im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 15. Juli und für 
das Sommersemester bis zum 15. Januar an die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Uni-
versität Regensburg zu stellen (Ausschlussfristen). 

(3) Die Bewerbungen sind in deutscher Sprache einzureichen. 

(4) 1Der Antrag besteht aus dem vollständig ausgefüllten Online-Formular sowie Angaben zur HZB 
(insbesondere die Art der HZB, die Gesamtnote sowie sämtliche Einzelnoten der HZB). 2Auf 
Verlangen haben Bewerber und Bewerberinnen zudem einen Sprachnachweis der englischen 
Sprache auf dem Niveau B1+ vorzulegen. 

 3Bewerber und Bewerberinnen, die ihre HZB nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung er-
worben haben, haben dem Antrag darüber hinaus beizufügen:   

1. einen tabellarischen Lebenslauf; 
2. die Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses; 
3. einen Sprachnachweis der englischen Sprache auf dem Niveau B1+. 

(5) 1Die Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren setzt voraus, dass die in Abs. 4 genannten 
Dokumente form- und fristgerecht sowie vollständig bei der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Regensburg vorliegen. 2Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt keine Zu-
lassung zum Eignungsfeststellungsverfahren. 

§ 3 
Kommission zum Eignungsfeststellungsverfahren 

(1) 1Das Eignungsfeststellungsverfahren wird von der Kommission zum Eignungsfeststellungsver-
fahren (Kommission) durchgeführt, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 2Der Kom-
mission obliegt auch die Vorbereitung des Verfahrens, dessen Organisation und die Sicherstel-
lung eines strukturierten und standardisierten Verfahrens zur Feststellung der Eignung im Rah-
men dieser Ordnung. 3Die formale Zulassungsprüfung gemäß § 2 Abs. 5 dieser Anlage sowie 
die Vergabe der Punkte in der ersten Stufe nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 dieser Anlage 
erfolgt durch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg. 

(2) 1Die Kommission besteht aus drei Mitgliedern. 2Diese werden durch den Dekan oder die Deka-
nin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im Benehmen mit dem Studiendekan oder der 
Studiendekanin aus dem Kreis der am Studiengang beteiligten prüfungsberechtigten Mitglieder 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und der Fakultät für Humanwissenschaften bestellt. 
3Mindestens zwei der Kommissionsmitglieder müssen Hochschullehrer oder Hochschullehrerin-
nen im Sinne des BayHIG sein. 4Für jedes Mitglied der Kommission wird je ein Stellvertreter oder 
eine Stellvertreterin bestellt. 5Die Kommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder 
eine Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsitzenden oder die stellvertretende Vorsitzende. 
6Für den Geschäftsgang gelten § 73 bis § 77 der Grundordnung der Universität Regensburg in 
der jeweils geltenden Fassung. 7Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 8Verlängerungen 
der Amtszeit und Wiederbestellungen sind möglich. 9Unaufschiebbare Eilentscheidungen kann 
der oder die Vorsitzende anstelle der Kommission treffen; hiervon hat er oder sie der Kommis-
sion unverzüglich Kenntnis zu geben. 10Die Kommission kann einzelne Entscheidungen, bei de-
nen kein Bewertungsspielraum besteht, auf einzelne Mitglieder aus der Gruppe der 
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Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen der Kommission übertragen. 11Die Studiengangs-
koordination der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften unterstützt die Kommission insbeson-
dere bei der Punktevergabe nach § 5 Abs. 1 dieser Anlage. 

§ 4 
Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens 

1Das Eignungsfeststellungsverfahren wird in zwei Stufen durchgeführt. 2In der ersten Stufe werden 
die Leistungen der Bewerber und Bewerberinnen anhand der Noten der Hochschulzugangsberech-
tigung bewertet. 3Jeder Bewerber und jede Bewerberin erhält auf Basis dieser Bewertung eine 
Punktzahl zwischen 0 und 100. 4Bewerber und Bewerberinnen deren Punktzahl einen in § 5 Abs. 3 
näher definierten Schwellenwert übersteigt, haben das Eignungsfeststellungsverfahren bestanden. 
5Bewerber und Bewerberinnen, deren Punktzahl einen in § 5 Abs. 3 näher definierten Schwellenwert 
unterschreitet, gelten als nicht geeignet. 6Alle anderen Bewerber und Bewerberinnen durchlaufen 
eine zweite Stufe. 7In der zweiten Stufe wird die Eignung der Bewerber und Bewerberinnen auf Basis 
der Hochschulzugangsberechtigung sowie eines Tests (Leistungserhebung in schriftlicher Form oder 
Auswahlgespräch) bewertet. 

§ 5 
Durchführung: Erste Stufe 

(1) 1Im Rahmen der ersten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens wird anhand der Dokumente 
nach § 2 Abs. 4 dieser Anlage beurteilt, ob die Bewerber oder Bewerberinnen die Eignung zum 
Studium gemäß § 1 dieser Anlage besitzen. 2Folgende Beurteilungskriterien gehen ein: 

1. Durchschnittsnote der HZB; 
2. fachspezifische Einzelnoten:  

1Als fachspezifische Einzelnoten werden die in der HZB aufgeführten Noten in den Fächern 
Mathematik (dreifach), Deutsch (einfach), Englisch (einfach) und in der besten fortgeführ-
ten Sozialwissenschaft einschließlich Wirtschaftswissenschaften und Psychologie (zwei-
fach) herangezogen. 2Als fachspezifische Einzelnoten in den Fächern nach Satz 1 gelten 
diejenigen Noten, die in den letzten vier Halbjahren vor Erwerb der HZB erworben wurden, 
sowie ggf. in der HZB aufgeführte Abiturnoten in diesen Fächern. 3Sind in der HZB keine 
Halbjahresnoten ausgewiesen, so werden die in der HZB ausgewiesenen Durchschnittsno-
ten entsprechend der in einem Fach belegten Halbjahre herangezogen. 4Die Noten für die 
Facharbeit oder eine vergleichbare Leistung werden nicht berücksichtigt. 5Sämtliche fach-
spezifischen Einzelnoten werden addiert und durch die (gewichtete) Anzahl der vorhande-
nen Einzelnoten geteilt. 6Wird für ein in Satz 1 genanntes Fach in der HZB keine Einzelnote 
ausgewiesen, so ist der Teiler um die entsprechende Anzahl zu verringern. 7Liegen für die 
letzten vier Halbjahre keine Benotungen in mindestens einem der in Satz 1 genannten 
Fächer vor oder sind in mindestens einem Fach keine Durchschnittsnoten ausgewiesen, ist 
das Grundverständnis in diesen Bereichen in diesem Fall gemäß Abs. 3 Nr. 1 Sätze 2 und 
3 durch die Teilnahme an der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens nachzu-
weisen. 

(2) Auf Basis der in Abs. 1 definierten Beurteilungskriterien wird für jeden Bewerber und jede Be-
werberin eine Punktzahl der ersten Stufe ermittelt; für die Berechnung gilt Folgendes: 

1. 1Die Durchschnittsnote der HZB wird in Punkte (HZB-Punkte) auf einer Skala von 0 bis 100 
umgerechnet, wobei 0 das schlechtest denkbare und 100 das bestmögliche Ergebnis dar-
stellt. 2Die Skala ist so zu wählen, dass eine gerade noch bestandene HZB 40 Punkte ergibt 
(Umrechnungsformel siehe § 10 dieser Anlage). 3Ist der Wert nicht ganzzahlig, so wird er 
auf die nächstgrößere Zahl aufgerundet. 

2. 1Das Ergebnis der Berechnung der fachspezifischen Einzelnoten gemäß Abs. 1 Nr. 2 wird 
entsprechend Abs. 2 Nr. 1 in Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 umgerechnet 
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(Umrechnungsformel siehe § 10 dieser Anlage). 2Ist dieser Wert nicht ganzzahlig, so wird 
er auf die nächstgrößere Zahl aufgerundet. 

3. 1Die Gesamtberechnung der ersten Stufe ergibt sich als Summe der mit 0,65 multiplizierten 
HZB-Punkte aus Nr. 1 und der mit 0,35 multiplizierten Punkte aus Nr. 2. 2Ist dieser Wert 
nicht ganzzahlig, so wird dieser auf die nächstgrößere ganze Zahl aufgerundet. 3Die maxi-
mal erreichbare Punktzahl für den Bachelorstudiengang Business, Economics & Psychology 
in der ersten Stufe liegt bei 100 Punkten. 

4. 1Abweichend von Nr. 1 und Nr. 2 wird bei Absolventen und Absolventinnen der Meister-
prüfung sowie der vom Staatsministerium der Meisterprüfung gleichgestellten beruflichen 
Fortbildungsprüfungen das Kriterium nach Nr. 1 durch das Kriterium des arithmetischen 
Mittels aus den Einzelnoten der jeweiligen Prüfungsteile und das Kriterium nach Nr. 2 durch 
das Kriterium der genannten fachspezifischen Einzelnoten in den Fächern Mathematik 
(dreifach), Deutsch (einfach), Englisch (einfach) und in der besten Sozialwissenschaft ein-
schließlich Wirtschaftswissenschaften und Psychologie (zweifach) in dieser Prüfung ersetzt. 
2Bei Absolventen und Absolventinnen von Fachschulen und Fachakademien werden ab-
weichend von Nr. 1 und Nr. 2 das Kriterium nach Nr. 1 durch das Kriterium der Prüfungs-
gesamtnote oder, sofern keine Prüfungsgesamtnote ausgewiesen ist, durch das Kriterium 
des arithmetischen Mittels aus den Einzelnoten der Fächer (ausgenommen Wahlfächer) 
des Abschlusszeugnisses und das Kriterium nach Nr. 2 durch das Kriterium der fachspezifi-
schen Einzelnoten in den Fächern Mathematik (dreifach), Deutsch (einfach), Englisch (ein-
fach) und in der besten Sozialwissenschaft einschließlich Wirtschaftswissenschaften und 
Psychologie (zweifach) im Abschlusszeugnis ersetzt. 3Wird für ein genanntes Fach keine 
Note ausgewiesen, so ist der Teiler um die entsprechende Anzahl zu verringern. 4Ist keine 
Note in mindestens einem der oben genannten Fächer ausgewiesen, ist das Grundver-
ständnis in diesen Bereichen in diesem Fall gemäß Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 und Satz 3 durch die 
Teilnahme an der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens nachzuweisen. 

(3) Ergebnis der ersten Stufe der Eignungsfeststellung: 
1. 1Wer in der ersten Stufe 94 Punkte und mehr erreicht, hat das Eignungsfeststellungsver-

fahren bestanden. 2Dies gilt nicht, wenn die fachspezifischen Einzelnoten in mindestens 
einem der Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch oder der besten fortgeführten Sozialwis-
senschaft einschließlich Wirtschaftswissenschaften und Psychologie in der HZB nicht aus-
gewiesen wurden. 3In diesem Fall ist auch bei Erreichen der Punktzahl die fachspezifische 
Eignung durch Ablegen der zweiten Stufe des Verfahrens nachzuweisen. 

2. 1Liegt der nach Abs. 2 gebildete Punktwert bei 74 oder weniger Punkten, gelten Bewerber 
oder Bewerberinnen als nicht geeignet. 2Dies gilt auch, wenn bei den Bewerbern oder 
Bewerberinnen fachspezifische Einzelnoten fehlen. 

(4) 1Die übrigen Bewerber und Bewerberinnen kommen in die zweite Stufe des Eignungsfeststel-
lungsverfahrens. 

§ 6 
Durchführung: Zweite Stufe 

(1) In der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens werden die Durchschnittsnote der HZB 
und das Ergebnis des Tests nach Abs. 2 bis Abs. 5 bewertet, wobei die Durchschnittsnote der 
HZB mindestens gleichrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) 1Im Rahmen der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens wird zu einem Test (Leis-
tungserhebung in schriftlicher Form oder Auswahlgespräch) eingeladen. 2Das Zeitfenster für 
den durchzuführenden Test muss vor Ablauf der Bewerbungsfrist festgelegt sein. 3Der konkrete 
Termin für den Test wird mindestens eine Woche vorher durch die Kommission bekannt gege-
ben. 4Der festgesetzte Termin ist einzuhalten. 5Die konkrete Form des Tests (Leistungserhebung 
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in schriftlicher Form oder Auswahlgespräch) wird mindestens drei Wochen vor Beginn des Zeit-
fensters nach Satz 2 bekannt gegeben. 6Wer aus von ihm oder ihr nicht zu vertretenden Grün-
den an der Teilnahme am Test verhindert ist, kann auf begründeten Antrag an dem festzuset-
zenden Nachtermin teilnehmen; dieser findet bis spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsbe-
ginn statt. 

(3) 1Die Leistungserhebung in schriftlicher Form dauert 60 Minuten und umfasst ca. 20-30 Fragen. 
2Die Aufgaben werden auf Deutsch und zu ca. 10 Prozent auf Englisch gestellt. 3Der Test soll 
zeigen, ob der Bewerber oder die Bewerberin erwarten lässt, das Ziel des Studiengangs auf 
wissenschaftlicher Grundlage selbstständig und verantwortungsbewusst zu erreichen und ob 
er oder sie über den dafür erforderlichen mathematischen und sozialwissenschaftlichen Wis-
sensstand sowie über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt. 
4Dazu ist erforderlich, dass der Bewerber oder die Bewerberin: 

1. überdurchschnittliche mathematische Kompetenzen (Schulmathematik inklusive Kombina-
torik und Statistik) nachweisen kann, 

2. die Fähigkeit zum abstrakten und logischen Denken und zur Formalisierung von Lösungs-
ansätzen besitzt: Der Bewerber oder die Bewerberin weist anhand der abgegebenen Ant-
worten nach, dass er oder sie aufgrund seiner oder ihrer alltäglichen oder schulischen Er-
fahrungen Probleme analysieren und daraus korrekte Schlussfolgerungen ziehen und ge-
eignete Lösungsansätze identifizieren kann.  

3. die Fähigkeit besitzt, Lösungen zu interdisziplinären Fragestellungen aus den Bereichen 
Wirtschaft und Gesellschaft zu finden: Der Bewerber oder die Bewerberin weist anhand 
der abgegebenen Antworten nach, dass er oder sie seine oder ihre Fähigkeiten in den 
Sozialwissenschaften bei der Findung von Lösungen zu interdisziplinären Fragestellungen 
aus seiner oder ihrer Erfahrungswelt einsetzen kann. 

5In dem Test müssen die Bewerber oder Bewerberinnen zeigen, dass sie für den Studiengang 
geeignet sind. 6Zur Lösung der Aufgaben werden keine Vorkenntnisse verlangt, die erst im 
Studium vermittelt werden. 7Die Auswahl der Fragen erfolgt durch zwei Kommissionsmitglie-
der, mindestens ein Kommissionsmitglied muss Hochschullehrer oder Hochschullehrerin im 
Sinne des BayHIG sein. 8Der Test erfordert das Auswählen aus vorgegebenen Mehrfachantwor-
ten, von denen jeweils nur eine korrekt ist. 9Je korrekt gewählter Antwort wird die in der Prü-
fung für die jeweilige Frage genannte Anzahl an Punkten vergeben. 10Die bei der Leistungser-
hebung maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100. 
11Die Kompetenzbereiche 1., 2. und 3. sollen in den Fragen mit folgender Gewichtung abgebil-
det werden: 

1. 70 Prozent 
2. 20 Prozent 
3. 10 Prozent 

(4) 1Die Kommission ist in begründeten Ausnahmefällen befugt, den Test als Online-Eignungstest 
durchzuführen. ²Den Wechsel der Prüfungsform gibt die Kommission spätestens 14 Tage vor 
Beginn der Bewerbungsphase bekannt. 3Bei einem nachträglich zwingend notwendig werden-
den Wechsel der Prüfungsform auf einen Online-Test ist dieser bis spätestens 14 Tage vor dem 
in Abs. 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt bekannt zu geben. 

(5) 1Anstelle einer schriftlichen Leistungserhebung kann ein Auswahlgespräch durchgeführt wer-
den. 2Das Auswahlgespräch ist nicht öffentlich. 3Es wird als Einzelgespräch von mindestens zwei 
Mitgliedern der Kommission durchgeführt, mindestens ein Kommissionsmitglied muss Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerin im Sinne des BayHIG sein. 4Die Dauer des Gesprächs beträgt 
mindestens 15 Minuten und soll 25 Minuten nicht überschreiten. 5Für den Inhalt des Gesprächs 
sowie die Gewichtung gelten § 6 Abs. 3 Sätze 2 bis 6 dieser Anlage sowie § 6 Abs. 3 Satz 11 
dieser Anlage entsprechend. 6Bei begründetem und durch die Kommission bewilligtem Antrag 
ist ein Eignungsgespräch per Videokonferenz möglich. 7Ist die Bild- oder Tonübertragung ge-
stört, kann das Gespräch nach Behebung der Störung fortgesetzt werden oder es kann ein 
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Nachtermin anberaumt werden. 8Im Falle einer wiederholten Störung kann das Eignungsge-
spräch abweichend von Satz 8 als Präsenztermin anberaumt werden. 9Die Sätze 7 und 8 gelten 
nicht, wenn dem Bewerber oder der Bewerberin nachgewiesen werden kann, dass er oder sie 
die Störung zu verantworten hat. 10In diesem Fall wird das Eignungsgespräch bewertet. 11Auf 
Grundlage der in Satz 5 geregelten Gewichtung bewertet jedes teilnehmende Auswahlkommis-
sionsmitglied das Auswahlgespräch auf einer Skala von 0 (ungenügend) bis 100 (sehr gut). 12Die 
Gesamtbewertung des Auswahlgesprächs ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen durch die Auswahlkommissionsmitglieder, ggf. auf die nächstgrößere ganze Zahl 
aufgerundet. 

(6) 1Die Gesamtberechnung der Punkte der zweiten Stufe ergibt sich als Summe der mit 0,5 multi-
plizierten HZB-Punkte (siehe § 5 Abs. 2 Nr. 1 dieser Anlage) und der mit 0,5 multiplizierten 
Punkte des Tests bzw. Auswahlgesprächs. 2Ist dieser Wert nicht ganzzahlig, so wird er auf die 
nächstgrößere Zahl aufgerundet. 

(7) Liegt das nach Abs. 6 gebildete Gesamtergebnis bei 84 oder höher, ist die Eignung auf Grund 
des Ergebnisses der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens festgestellt. 

(8) Bewerber oder Bewerberinnen mit einem Gesamtergebnis von 83 oder weniger Punkten sind 
für den Studiengang ungeeignet. 

§ 7 
Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses 

1Das Ergebnis des Eignungsfeststellungsverfahrens wird anhand der erreichten Punktzahl festgestellt 
und durch einen Bescheid bekannt gegeben. 2Besteht bei der Beurteilung der einzelnen Kriterien 
sowie bei der Feststellung der Gesamtergebnisse der Ersten und Zweiten Stufe kein Bewertungs-
spielraum, ist eine Beschlussfassung der Kommission entbehrlich. 3Ablehnungsbescheide sind zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 8 
Dokumentation 

1Der Ablauf des Eignungsfeststellungsverfahrens ist zu dokumentieren, insbesondere muss das Er-
gebnis des Tests oder des Auswahlgesprächs sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein. 2Über den 
Test ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem der äußere Ablauf ersichtlich ist (Tag, Ort, Beginn und 
Ende des Tests, die Namen der anwesenden Personen und die Namen der Bewerber und Bewerbe-
rinnen sowie eventuelle besondere Vorkommnisse). 3Für das Auswahlgespräch ist ein Protokoll an-
zufertigen, in dem Tag, Dauer und Ort der Feststellung, die Namen der Auswahlkommissionsmit-
glieder, die Namen der Bewerber oder Bewerberinnen sowie stichpunktartig die wesentlichen The-
men des Gesprächs dargestellt sind. 

§ 9 
Wiederholung 

1Wer den Nachweis der Eignung für den angestrebten Studiengang nicht erbracht hat, kann sich 
einmal erneut zum Eignungsfeststellungsverfahren anmelden. 2Eine weitere Wiederholung ist nicht 
möglich. 
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